










 
 
 

 
 

§ 12 Aufgaben der Mitgliederversammlung 
 

Der Mitgliederversammlung obliegt: 
1. den Vorstand zu wählen, 
2. den Jahresbericht und die Rechnungslegung entgegen zu nehmen, 
3. über die Entlastung des Vorstandes zu entscheiden, 
4. den Beirat zu wählen, 
5. die Höhe des Mitgliederbeitrages festzusetzen, 
6. über Satzungsänderungen zu beschließen und 
 
 

§ 13 Auflösung des Vereins 
 

Die Auflösung des Vereins kann nur von einer eigens zu diesem Zweck 
einberufenen Mitgliederversammlung mit einer Zweidrittelmehrheit der 
erschienenen Mitglieder beschlossen werden. Die Mitgliederversammlung ist in 
diesem Fall nur beschlussfähig, wenn wenigstens zweidrittel der Mitglieder 
erschienen sind. Ist diese Versammlung beschlussunfähig, so ist eine neue 
Versammlung einzuberufen. In diesem Fall ist die Versammlung ohne Rücksicht auf 
die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig; sie fasst ihre Beschlüsse mit 
einer Mehrheit von zweidrittel der erschienenen Mitglieder. 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an den „Palliativnetz Tecklenburger Land e.V.“, der es 
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche 
Zwecke zu verwenden hat. 
 
 

§ 14  
 

Vorstehende Satzung ist am 06.03.1996 errichtet worden. 
 
 
Diese Satzung wurde geändert in einer Mitgliederversammlung am 08.06.1999, in 
einer Mitgliederversammlung am 28.11.2016, in einer Mitgliederversammlung am 
13.11.2018 und in einer Mitgliederversammlung am 07.09.2021. 

 


